
Anlage 1 
 

Hinweise zur Darstellung in der Synopse: 
 
Die linke Spalte gibt die derzeit gültige Satzung über die öffentliche Wasserversorgung und den Anschluss an die Wasserversor-
gungsanlage der Gemeinde Eitorf vom 24.11.1993, letzte Änderung vom 14.03.2005 wieder. Rechts finden Sie den Entwurf der 2. 
Änderung. 
 
 

 
Altfassung 

 
Satzung über die öffentliche Wasserversorgung und d en 

Anschluss an die Wasserversorgungsanlage der Ge-
meinde Eitorf vom 24.11.1993, letzte Änderung vom 

14.03.2005 
 
 
 
 

§1 
Allgemeines 

 
Die Gemeinde betreibt die Wasserversorgung (Lieferung von Trink- 
und Betriebswasser) zur Versorgung der Grundstücke in ihrem Ge-
biet mit Hilfe der Einrichtungen und Anlagen der als Eigenbetrieb 
geführten „Gemeindewerke Eitorf – Versorgungsbetrieb“ als öffent-
liche Aufgabe. Art und Umfang der Wasserversorgungsanlagen be-
stimmt die Gemeinde. Die Rechtsbeziehung zwischen der Gemein-
de und den Anschlussnehmern oder sonstigen Wasserabnehmern 
ist öffentlich-rechtlicher Natur. 
 

 
 
 

 
Entwurf 

 
Satzung über die öffentliche Wasserversorgung und d en 

Anschluss an die Wasserversorgungsanlage der Ge-
meinde Eitorf vom 24.11.1993, 2. Änderung vom ... 

 
 
 
 

 
§1 

Allgemeines  
 

Die Gemeinde betreibt gemäß § 50 Abs. 1 WHG i.v.m 38 Abs. 1 S. 
1 LWG NRW die Wasserversorgung (Lieferung von Trinkwasser ) 
zur Versorgung der Grundstücke in ihrem Gebiet mit Hilfe der Ein-
richtungen und Anlagen der als Eigenbetrieb geführten „Gemein-
dewerke Eitorf – Versorgungsbetrieb“ als öffentliche Aufgabe. Art 
und Umfang der Wasserversorgungsanlagen bestimmt die Gemein-
de. Die Rechtsbeziehung zwischen der Gemeinde und den An-
schlussnehmern oder sonstigen Wasserabnehmern ist öffentlich-
rechtlicher Natur. 
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§2 
Grundstücksbegriff / Grundstückseigentümer 

 
(1) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist unabhängig von der Eintra-

gung im Liegenschaftskataster und im Grundbuch und ohne Rück-
sicht auf die Grundstücksbezeichnung jeder zusammenhängende 
Grundbesitz, der eine selbständige wirtschaftliche Einheit bildet. 
 

(2) Die in dieser Satzung für Grundstückseigentümer erlassenen Vor-
schriften gelten auch für Erbbauberechtigte, Nießbraucher und 
sonstige zur Nutzung des Grundstücks dinglich Berechtigte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
§3 

Anschluss- und Benutzungsrecht 
 

(1) Jeder Eigentümer eines Grundstücks im Gebiet der Gemeinde kann 
nach näherer Bestimmung dieser Satzung verlangen, dass sein 
Grundstück an die öffentliche Wasserversorgungsanlage ange-
schlossen und mit Trink- und Betriebswasser beliefert wird.  

 
(2) Das Anschluss- und Benutzungsrecht erstreckt sich nur auf solche 

Grundstücke, die durch eine Versorgungsleitung erschlossen wer-

§2 
Grundstücksbegriff / Berechtigte und Verpflichtete   

 
(1) unverändert 

 
 

 
 
(2) unverändert 
 
 
 
 

Folgende Absätze werden neu angefügt: 
 

(3) Verpflichtete und Berechtigte haften als Gesamt schuldner. 
 

(4) Darüber hinaus gelten die Pflichten, die sich a us dieser Sat-
zung für die Benutzung der öffentlichen Wasserverso rgungs-
einrichtung ergeben, für jeden, der berechtigt oder  verpflichtet 
ist, auf den angeschlossenen Grundstücken Trinkwass er aus 
der öffentlichen Trinkwasserversorgungseinrichtung zu benut-
zen (insbesondere Pächter, Mieter etc.). 
 
 

§3 
Anschluss- und Benutzungsrecht 

 
(1) Jeder Eigentümer eines Grundstücks im Gebiet der Gemeinde kann 

nach näherer Bestimmung dieser Satzung verlangen, dass sein 
Grundstück an die öffentliche Wasserversorgungsanlage ange-
schlossen und mit Trinkwasser  beliefert wird. 
 

(2) unverändert 
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den. Die Grundstückseigentümer können nicht verlangen, dass eine 
neue Versorgungsleitung hergestellt oder eine bestehende Versor-
gungsleitung geändert wird. 

 
(3) Der Anschluss eines Grundstücks an eine bestehende Versor-

gungsleitung kann versagt werden, wenn die Wasserversorgung 
wegen der besonderen Lage des Grundstücks  
oder aus sonstigen technischen oder betrieblichen Gründen der 
Gemeinde erhebliche Schwierigkeiten bereitet oder besondere 
Maßnahmen oder besondere Aufwendungen erfordert. 
 

(4) Das Anschluss- und Benutzungsrecht besteht auch in den Fällen 
der Abs. 2 und 3, sofern der Grundstückseigentümer sich verpflich-
tet, die mit dem Bau und Betrieb zusammenhängenden Mehrkosten 
zu übernehmen und auf Verlangen Sicherheit zu leisten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

(3) unverändert 
 
 
 
 
 
 

(4) unverändert 
 
 
 
 

Folgender Absätze werden neu angefügt:  
 
(5) Die Gemeinde kann ferner das Anschluss- und Ben utzungs-

recht in begründeten Einzelfällen ausschließen oder  ein-
schränken, soweit nicht die Bereitstellung von Wass er in 
Trinkwasserqualität erforderlich ist. Dieses gilt a uch für die 
Vorhaltung von Löschwasser über das öffentliche Was server-
sorgungsnetz gemäß § 38 Abs. 1 Satz 1 LWG NRW, insb eson-
dere wenn durch die Bereitstellung von Löschwasser die Was-
serqualität im öffentlichen Wasserversorgungsnetz b eeinträch-
tigt werden kann. 

 
(6) Das Benutzungsrecht im Rahmen der in dieser Sat zung gere-

gelten Benutzungsbedingungen steht neben dem Grunds tück-
seigentümer auch den anderen Anschlussberechtigten (§ 2 
Abs. 2) sowie den Benutzern der Grundstücke (§ 2 Ab s. 4) zu.  
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§5 
Befreiung vom Anschlusszwang 

 
Von der Verpflichtung zum Anschluss wird der Grundstückseigen-
tümer auf Antrag befreit, wenn der Anschluss ihm aus besonderen 
Gründen, auch unter Berücksichtigung der Erfordernisse des Ge-
meinwohls nicht zugemutet werden kann, sofern eine eigene, den 
bestehenden Vorschriften entsprechende Wasserversorgung vor-
handen ist. Der Antrag auf Befreiung vom Anschlusszwang ist unter 
Angabe der Gründe schriftlich bei der Gemeinde einzureichen. 

 
 
 

§6 
Benutzungszwang  

 
Auf Grundstücken, die an die öffentliche Wasserversorgungsanlage 
angeschlossen sind, ist der gesamte Bedarf an Wasser im Rahmen 
des Benutzungsrechts (§ 3) ausschließlich aus dieser Anlage zu 
decken (Benutzungszwang). Verpflichtet sind die Grundstücksei-
gentümer und alle Benutzer der Grundstücke. 
 
 

 
§7 

Befreiung vom Benutzungszwang  
 

(1) Von der Verpflichtung zur Benutzung wird der Grundstückseigen-
tümer auf Antrag befreit, wenn die Benutzung ihm aus besonderen 
Gründen auch unter Berücksichtigung der Erfordernisse des Ge-
meinwohls nicht zugemutet werden kann, sofern eine eigene Was-
serversorgung vorhanden ist.  
 
 
 

§5 
Befreiung vom Anschlusszwang 

 
Von der Verpflichtung zum Anschluss wird der Grundstückseigen-
tümer auf Antrag befreit, wenn der Anschluss ihm aus besonderen 
Gründen, auch unter Berücksichtigung der Erfordernisse des Ge-
meinwohls nicht zugemutet werden kann, sofern eine eigene, den 
bestehenden Vorschriften entsprechende Wasserversor gung 
vorhanden ist . Der Antrag auf Befreiung vom Anschlusszwang ist 
unter Angabe der Gründe schriftlich bei der Gemeinde einzu-
reichen. 

 
 

§6 
Benutzungszwang 

 
Auf Grundstücken, die an die öffentliche Wasserversorgungsanlage 
angeschlossen sind, ist der gesamte Bedarf an Wasser im Rahmen 
des Benutzungsrechts (§ 3) ausschließlich aus dieser Anlage zu 
decken (Benutzungszwang). Verpflichtet sind die Grundstücksei-
gentümer und andere Anschlussberechtigte, sowie alle Benutzer 
der Grundstücke. 
 
 

§7 
Befreiung vom Benutzungszwang 

 
(1) Von der Verpflichtung zur Benutzung wird der Grundstückseigentü-

mer auf Antrag befreit, wenn die Benutzung ihm aus besonderen 
Gründen auch unter Berücksichtigung der Erfordernisse des Ge-
meinwohls nicht zugemutet werden kann, sofern eine eigene 
Wasserversorgung vorhanden ist  die Befreiung für die öffentli-
che Wasserversorgungseinrichtung wirtschaftlich zum utbar 
ist, sowie nicht andere Rechtvorschriften oder Grün de der 
Volksgesundheit entgegenstehen.  
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(2) Die Gemeinde räumt dem Grundstückseigentümer darüber hinaus 

im Rahmen des ihr wirtschaftlich Zumutbaren auf Antrag die Mög-
lichkeit ein, den Bezug auf einen von ihm gewünschten Ver-
brauchszweck oder auf einen Teilbedarf zu beschränken. Der Kun-
de ist verpflichtet, seinen Wasserbedarf in dem vereinbarten Um-
fang aus der öffentlichen Wasserversorgungsanlage zu decken. 
 

(3) Der Antrag auf Befreiung oder Teilbefreiung ist unter Angabe der 
Gründe schriftlich bei der Gemeinde einzureichen.  

 
(4) Der Grundstückseigentümer hat der Gemeinde vor Errichtung einer 

Eigengewinnungsanlage Mitteilung zu machen. Er hat durch geeig-
nete Maßnahmen sicherzustellen, dass von seiner Eigenanlage 
keine Rückwirkungen in das öffentliche Wasserversorgungsnetz 
möglich sind.  

 
 

§8 
Art der Versorgung  

 
(1) Das Wasser muss den jeweils geltenden Rechtsvorschriften und 

den anerkannten Regeln der Technik für die vereinbarte Bedarfsart 
(Trink- oder Betriebswasser) entsprechen. Die Gemeinde ist Ver-
pflichtet, das Wasser unter dem Druck zu liefern, der für eine ein-
wandfreie Deckung des üblichen Bedarfs in dem betreffenden Ver-
sorgungsgebiet erforderlich ist. Sie ist berechtigt, die Beschaffenheit 
und den Druck des Wassers im Rahmen der gesetzlichen und be-
hördlichen Bestimmungen sowie der anerkannten Regeln der 
Technik zu ändern, falls dies in besonderen Fällen aus wirtschaftli-
chen oder technischen Gründen zwingend notwendig ist; dabei sind 
die Belange des Grundstückseigentümers möglichst zu berücksich-
tigen. 
 

(2) Stellt der Grundstückseigentümer Anforderungen an Beschaffenheit 

 
(2) unverändert 

 
 
 
 
 
 

(3) unverändert 
 
 

(4) unverändert 
 

 
 
 
 
 

§8 
Art der Versorgung  

 
(1) Das Wasser muss den jeweils geltenden Rechtsvorschriften, ins-

besondere der Trinkwasserverordnung des Bundes ents pre-
chen.  Die Gemeinde ist Verpflichtet, das Wasser unter dem Druck 
zu liefern, der für eine einwandfreie Deckung des üblichen Bedarfs 
in dem betreffenden Versorgungsgebiet erforderlich ist. Sie ist be-
rechtigt, die Beschaffenheit und den Druck des Wassers im Rah-
men der gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen sowie der 
anerkannten Regeln der Technik zu ändern, falls dies in besonde-
ren Fällen aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen zwingend 
notwendig ist; dabei sind die Belange des Grundstückseigentümers 
möglichst zu berücksichtigen. 
 
 

(2) unverändert 
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und Druck des Wassers, die über die vorgenannten Verpflichtungen 
hinausgehen, so obliegt es ihm selbst, die erforderlichen Vorkeh-
rungen zu treffen. 
 
 

§12 
Grundstücksbenutzung  

 
(1) Die Grundstückseigentümer haben für Zwecke der örtlichen Versor-

gung das Anbringen und Verlegen von Leitungen einschließlich Zu-
behör zur Zu- und Fortleitung von Wasser über ihre im gleichen 
Versorgungsgebiet liegenden Grundstücke sowie erforderliche 
Schutzmaßnahmen unentgeltlich zuzulassen. Diese Pflicht betrifft 
nur Grundstücke, die an die Wasserversorgung angeschlossen 
sind, die vom Eigentümer in wirtschaftlichem Zusammenhang mit 
der Wasserversorgung genutzt werden oder für die die Möglichkeit 
der Wasserversorgung sonst wirtschaftlich vorteilhaft ist. Sie entfällt, 
wenn die Inanspruchnahme der Grundstücke den Eigentümer mehr 
als notwendig oder in unzumutbarer Weise belasten würde. 

 
(2) Der Grundstückseigentümer ist rechtzeitig über Art und Umfang der 

beabsichtigten Inanspruchnahme des Grundstückes zu benachrich-
tigen. 

 
(3) Der Grundstückseigentümer kann die Verlegung der Einrichtungen 

verlangen, wenn sie an der bisherigen Stelle für ihn nicht mehr zu-
mutbar sind. Die Kosten der Verlegung hat die Gemeinde zu tragen. 
Dienen die Einrichtungen ausschließlich der Versorgung des 
Grundstücks, so gelten die Bestimmungen der Beitrags- und Ge-
bührensatzung. 

 
 

(4) Wird der Wasserbezug eingestellt, so hat der Grundstückseigentü-
mer die Entfernung der Einrichtungen zu gestatten oder sie auf Ver-
langen der Gemeinde noch 5 Jahre unentgeltlich zu dulden, es sei 

 
 
 
 
 

§12 
Grundstücksbenutzung  

 
(1) unverändert 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) unverändert 
 
 
 
(3) unverändert 

 
 
 
 
 
 

 
(4) unverändert 
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denn, dass ihm dies nicht zugemutet werden kann. 
 

(5) Die Abs. 1 bis 5 gelten nicht für öffentliche Verkehrswege und Ver-
kehrsflächen sowie für Grundstücke, die durch Planfeststellungen 
für den Bau von öffentlichen Verkehrswegen und Verkehrsflächen 
bestimmt sind.  

 
 

§15 
Anlage des Grundstückeigentümers 

 
(1) Für die ordnungsgemäße Errichtung, Erweiterung, Änderung und 

Unterhaltung der Anlage hinter dem Hausanschluss, mit Ausnahme 
der Messeinrichtungen der Gemeinde, ist der Grundstückseigentü-
mer verantwortlich. Hat er die Anlage oder Anlagenteile einem Drit-
ten vermietet oder sonst zur Benutzung überlassen, so ist er neben 
diesem verantwortlich. 

 
(2) Die Anlage darf nur unter Beachtung der Vorschriften dieser Sat-

zung und anderer gesetzlicher oder behördlicher Bestimmungen 
sowie nach den anerkannten Regeln der Technik errichtet, erwei-
tert, geändert und unterhalten werden. Die Errichtung der Anlage 
und wesentliche Veränderungen dürfen nur durch die Gemeinde 
oder ein in ein Installateurverzeichnis der Gemeinde eingetragenes 
Installationsunternehmen erfolgen. Die Gemeinde ist berechtigt, die 
Ausführung der Arbeiten zu überwachen. 

 
(3) Anlagenteile, die sich vor den Messeinrichtungen befinden, können 

plombiert werden. Ebenso können Anlagenteile, die zur Kundenan-
lage gehören, unter Plombenverschluss genommen werden, um ei-
ne einwandfreie Messung zu gewährleisten. Die dafür erforderliche 
Ausstattung der Anlage ist nach den Angaben der Gemeinde zu 
veranlassen.  

 
(4) Es dürfen nur Materialien und Geräte verwendet werden, die ent-

 
 

(5) Die Abs. 1 bis 4 gelten nicht für öffentliche Verkehrswege und Ver-
kehrsflächen sowie für Grundstücke, die durch Planfeststellungen 
für den Bau von öffentlichen Verkehrswegen und Verkehrsflächen 
bestimmt sind. 
 

 
§15 

Anlage des Grundstückeigentümers 
 

(1) unverändert 
 
 
 
 
 
 

(2) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) unverändert 
 
 
 
 

 
 

(4) Es dürfen nur Materialien und Geräte verwendet werden, die ent-
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sprechend den anerkannten Regeln der Technik beschaffen sind. 
Das Zeichen einer anerkannten Prüfstelle (z.B. DIN-DVGW, DVWG- 
oder GS-Zeichen) bekundet, dass diese Voraussetzungen erfüllt 
sind. 
 

 
§18 

Betrieb, Erweiterung und Änderung der Anlage und Ve r-
brauchseinrichtungen des Grundstückseigentümers; Mi ttei-

lungspflichten 
 

(1) Anlagen und Verbrauchseinrichtungen sind so zu betreiben, dass 
Störungen anderer Grundstückseigentümer, störende Rückwirkun-
gen auf Einrichtungen der Gemeinde oder Dritter oder Rückwirkun-
gen auf die Güte des Trinkwassers ausgeschlossen sind. 

 
(2) Erweiterungen und Änderungen der Anlage sowie die Verwendung 

zusätzlicher Verbrauchseinrichtungen sind der Gemeinde mitzutei-
len, soweit sich dadurch Größen für die Gebührenbemessung än-
dern oder sich die vorzuhaltende Leistung wesentlich erhöht. 
 
 
 
 
 
 
 

§19 
Zutrittsrecht / Betretungsrecht  

 
Der Grundstückseigentümer hat dem mit einem Ausweis versehen 
Beauftragten der Gemeinde den Zutritt zu seinen Räumen und zu 
den in § 14 genannten Einrichtungen zu gestatten, soweit dies für 
die Prüfung der technischen Einrichtungen, zur Wahrnehmung 
sonstiger Rechte und Pflichten nach dieser Satzung, insbesondere 

sprechend den anerkannten Regeln der Technik beschaffen sind. 
Das Zeichen einer anerkannten Prüfstelle (z.B. DIN-DVGW, DVWG- 
oder CE-Zeichen) bekundet, dass diese Voraussetzungen erfüllt 
sind. 

 
 

§18 
Betrieb, Erweiterung und Änderung der Anlage und Ve r-

brauchseinrichtungen des Grundstückseigentümers; Mi ttei-
lungspflichten 

 
(1) unverändert 

 
 
 
 

(2) unverändert 
 
 
 
 
Folgender Absatz wird neu angefügt:  
 

(3) Jeder Wechsel des Grundstückseigentümers ist de r Gemeinde 
unverzüglich mitzuteilen. 

 
 

§19 
Zutrittsrecht / Betretungsrecht  

 
Der Grundstückseigentümer und die Benutzer (z.B. Mieter) haben  
dem mit einem Ausweis versehen Beauftragten der Gemeinde den 
Zutritt zu seinen Räumen und zu den in § 14 genannten Einrichtun-
gen zu gestatten, soweit dies für die Prüfung der technischen Ein-
richtungen, zur Wahrnehmung sonstiger Rechte und Pflichten nach 
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zur Ablesung oder zur Ermittlung der Grundlagen für die Gebüh-
renmessung erforderlich ist. 
 
 
 
 
 

§21 
Messung 

 
(1) Die Gemeinde stellt die vom Grundstückseigentümer verbrauchte 

Wassermenge durch Messeinrichtungen (Wasserzähler genannt) 
fest, die den eichrechtlichen Vorschriften entsprechen müssen. Bei 
öffentlichen Verbrauchseinrichtungen kann die gelieferte Menge 
auch rechnerisch ermittelt oder geschätzt werden, wenn die Kosten 
der Messung außer Verhältnis zur Höhe des Verbrauchs stehen. 

 
 
 
(2) Die Gemeinde hat dafür Sorge zu tragen, dass eine einwandfreie 

Messung der verbrauchten Wassermenge gewährleistet ist. Sie be-
stimmt Art, Zahl und Größe sowie Anbringungsort der Messeinrich-
tung. Ebenso ist die Lieferung, Anbringung, Überwachung, Unter-
haltung und Entfernung der Messeinrichtung Aufgabe der Gemein-
de. Sie hat den Grundstückseigentümer anzuhören und dessen be-
rechtigte Interessen zu wahren. Sie ist verpflichtet, auf Verlangen 
des Grundstückseigentümers die Messeinrichtungen zu verlegen, 
wenn dies ohne Beeinträchtigung einer einwandfreien Messung 
möglich ist; der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, die Kosten 
zu tragen. 

 
(3) Der Grundstückseigentümer haftet für das Abhandenkommen und 

die Beschädigung der Messeinrichtung, soweit ihn hieran ein Ver-
schulden trifft. Er hat den Verlust, Beschädigungen und Störungen 
dieser Einrichtungen der Gemeinde unverzüglich mitzuteilen. Er ist 

dieser Satzung, insbesondere zur Ablesung oder zur Ermittlung der 
Grundlagen für die Gebührenmessung erforderlich ist. Das Betre-
tungsrecht folgt aus § 98 Abs. 1 LWG NRW i.V.m. § 1 01 WHG. 
Der Grundstückseigentümer und die Benutzer des Grun d-
stücks werden davon nach Möglichkeit vorher verstän digt.  
 
 

§21 
Messung 

 
(1) Die Gemeinde stellt die vom Grundstückseigentümer verbrauchte 

Wassermenge durch Messeinrichtungen (Wasserzähler genannt) 
fest, die den eichrechtlichen Vorschriften entsprechen müssen. Der 
Wasserzähler gehört zur öffentlichen Wasserversorgu ngsein-
richtung der Gemeinde und steht in ihrem Eigentum.  Bei öffent-
lichen Verbrauchseinrichtungen kann die gelieferte Menge auch 
rechnerisch ermittelt oder geschätzt werden, wenn die Kosten der 
Messung außer Verhältnis zur Höhe des Verbrauchs stehen. 

 
(2) unverändert 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) unverändert 
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verpflichtet, die Einrichtungen vor Abwasser, Schmutz und Grund-
wasser sowie vor Frost zu schützen.  

 
 

§22 
Nachprüfung von Messeinrichtungen  

 
(1) Der Grundstückseigentümer kann jederzeit die Nachprüfung der 

Messeinrichtungen durch eine Eichbehörde oder durch eine staat-
lich anerkannte Prüfstelle im Sinne des § 6 Abs. 2 des Eichgeset-
zes verlangen. Stellt der Grundstückseigentümer den Antrag auf 
Prüfung nicht bei der Gemeinde, so hat er diese vor Antragstellung 
zu benachrichtigen. 
 

(2) Die Kosten der Prüfung fallen der Gemeinde zur Last, falls die Ab-
weichung die gesetzlichen Verkehrsfehlergrenzen überschreitet, 
sonst dem Grundstückseigentümer. 

 
 

§28 
Ordnungswidrigkeiten 

 
Ordnungswidrig im Sinne von § 7 Abs. 2 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen handelt, wer vorsätzlich oder fahr-
lässig einem Gebot oder Verbot dieser Satzung (§§ 4, 6, 7 Abs. 4, 
13 Abs. 4 und 5, 15 Abs. 2 und 4, 18, 24 Abs. 1 und 2) oder einer 
aufgrund dieser Satzung ergangenen vollziehbaren Anordnung zu-
wider handelt. Die Ordnungswidrigkeit kann bei vorsätzlichen Zuwi-
derhandlungen mit einer Geldbuße bis zu 500,00 €, bei fahrlässigen 
Zuwiderhandlungen mit einer Geldbuße bis zu 250,00 € geahndet 
werden. 

 
 
 

 
§22 

Nachprüfung von Messeinrichtungen  
 

(1) Der Grundstückseigentümer kann jederzeit die Nachprüfungen 
durch eine Eichbehörde oder durch eine staatlich anerkannte Prüf-
stelle im Sinne des § 39 des Mess- und  Eichgesetzes verlangen. 
Stellt der Grundstückseigentümer den Antrag auf Prüfung nicht bei 
der Gemeinde, so hat er diese Antragstellung zu benachrichtigen. 
 
 

(2) unverändert 
 
 
 

 
§28 

Ordnungswidrigkeiten 
 

Ordnungswidrig im Sinne von § 7 Abs. 2 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen handelt, wer vorsätzlich oder fahr-
lässig einem Gebot oder Verbot dieser Satzung (§§ 4, 6, 7 Abs. 4, 
13 Abs. 4 und 5, 15 Abs. 2 und 4, 18, 24 Abs. 1 und 2) oder einer 
aufgrund dieser Satzung ergangenen vollziehbaren Anordnung zu-
wider handelt. Die Ordnungswidrigkeit kann bei vorsätzlichen Zuwi-
derhandlungen mit einer Geldbuße bis zu 1.000,00 €, bei fahrlässi-
gen Zuwiderhandlungen mit einer Geldbuße bis zu 500,00 € ge-
ahndet werden (§ 17 OWiG). 

 


